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Handels- und Gewerbekammern sowie ihrer Kreisgeschäfts
stellen eindeutig bestimmt. Die Handels- und Gewerbekam
mern konzentrieren sich vor allem auf die Anleitung und 
Kontrolle ihrer Mitglieder bei der Erfüllung der Versorgungs
aufgaben durch die privaten Einzelhandelsverkaufseinrich
tungen und Gaststätten (mit und ohne Kommissionshandels
vertrag) sowie der Dienstleistungs- und Produktionsaufgaben 
durch die privaten Transport-, Verkehrs-, Dienstleistungs
und Kohlehandelsbetriebe.

Zu den Aufgaben der Kammern gehört auch die fachliche 
und politische Qualifizierung der Mitglieder sowie die Ver
mittlung der für ihre Tätigkeit erforderlichen Rechtskennt
nisse (z. B. der zivilrechtlichen Bestimmungen über Kauf und 
Dienstleistungen).

Der Direktor der Handels- und Gewerbekammer wird vom 
Vorsitzenden des Rates des Bezirks berufen und ist ihm 
gegenüber rechenschaftspflichtig. Im Rechtsverkehr werden 
die Handels- und Gewerbekammern durch den Direktor, im 
Falle seiner Verhinderung durch den Stellvertreter vertreten. 
Anderen Mitarbeitern und Personen kann entsprechende 
Vollmacht erteilt werden.

Die Handels- und Gewerbekammern unterliegen der 
Pflichtrevision durch die Staatliche Finanzrevision.

*
Zwei Rechtsvorschriften in diesem Quartal dienen vor allem 
der weiteren Erhöhung von Ordnung und Sicherheit.

Mit der АО über die Befugnisse von zivilen Bewachungs
kräften vom 21. Januar 1983 (GBl. I Nr. 4 S. 42) werden die 
Aufgaben der zivilen Bewachungskräfte und anderer geeig
neter Kräfte weiter ausgestaltet, die zum Schutz und zur 
Sicherung von Dienststellen der Staatsorgane, der Betriebe 
und Einrichtungen eingesetzt sind. Zivile Bewachungskräfte 
sind Werktätige, die auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags 
Aufgaben zum Schutz der Objekte erfüllen. Andere geeignete 
Kräfte im Sinne der АО sind Bürger, die außerhalb eines be
stehenden Arbeitsverhältnisses oder als Nichtberufstätige auf 
der Grundlage einer mit dem zuständigen Leiter abgeschlos
senen schriftlichen Vereinbarung entsprechend tätig werden.

Den Bewachungskräften können von den Leitern der 
Objekte umfassende Befugnisse übertragen werden, die sich 
insbesondere auf die Kontrolle von Personen, Sachen, Be
hältnissen und Fahrzeugen sowie auf die Klärung von Sach
verhalten und die Feststellung von Personalien erstrecken. 
Der Inhalt von Dokumenten und Gegenständen, die als 
Staats- und Dienstgeheimnisse gekennzeichnet sind, sowie die 
dafür verwendeten Transportmittel und Behältnisse unterlie
gen nicht der Kontrolle.

Personen, die auf frischer Tat angetroffen oder verfolgt 
werden, können gemäß § 125 StPO durch die Bewachungs
kräfte vorläufig festgenommen werden, wenn sie der Flucht 
verdächtig sind oder ihre Personalien nicht sofort festgestellt 
werden können.

Die АО über den Umgang mit Dienstsachen und die Ertei
lung von Dienstaufträgen vom 24. Februar 1983 (GB1.-Sdr. 
Nr. 1119) legt fest, daß Dienstsachen im Sinne der АО der 
Teil des dienstlichen Schriftgutes ist, der nicht Staats- oder 
Dienstgeheimnis ist, sich im Bestand von Staatsorganen, 
Kombinaten, Betrieben, Einrichtungen und Genossenschaften

befindet, der Erfüllung ihrer Aufgaben dient und sich auf 
ihre Tätigkeit bezieht. Mit Dienstsachen ist so umzugehen, 
daß die rationelle Erfüllung der Aufgaben gewährleistet ist 
und Mißbrauch, Verlust, Beschädigung oder unbefugte Offen
barung und Kenntnisnahme vermieden werden. Die Leiter 
der Organe und Betriebe haben insbesondere zu gewährlei
sten, daß die sich aus der АО für nachgeordnete Leiter und 
andere Mitarbeiter ergebenden Rechte und Pflichten festge
legt werden und daß Mitarbeiter, die Umgang mit Dienst
sachen haben, regelmäßig belehrt werden.

Neben der Neuregelung einiger Sicherheitserfordernisse 
ist auch das bisherige Prinzip, nach dem dienstliches Schrift
gut fast ausschließlich zentralisiert zu vernichten war, ver
ändert worden. Künftig haben die zuständigen Leiter — aus
gehend vom Inhalt der Dienstsache — festzulegen, welches 
dienstliche Schriftgut in ihrem Verantwortungsbereich nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist unter Gewährleistung der 
erforderlichen Sicherheit vollständig oder teilweise zu ver
nichten ist, wobei die Bestimmungen der VO über das staat
liche Archivwesen vom 11. März 1976 (GBl. I Nr. 10 S. 165) 
nebst 1. und 2. DB vom 19. März 1976 (GBl. I Nr. 10 S. 169, 172) 
einzuhalten sind.7

Das entsprechend den Festlegungen der Leiter unzerklei- 
nerte bzw. zerkleinerte dienstliche Schriftgut ist der Sekun
därrohstoffverwertung zuzuführen. Mit der Anlieferung ist 
der Sekundärrohstofferfassungsstelle schriftlich zu versichern, 
daß das ausgesonderte dienstliche Schriftgut den Festlegungen 
der АО entspricht.. Die Deutsche Volkspolizei ist berechtigt, 
die Einhaltung der АО zu kontrollieren; sie kann zu ihrer 
Durchsetzung notwendige Forderungen stellen.
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* Die in dieser Übersicht nicht erwähnte 1. und 2. DB zum Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim 
Menschen - Meidepflichtige übertragbare Krankheiten und spe
zielle Schutzmaßnahmen - bzw. - Schutzimpfungen und andere 
Schutzanwendungen — vom 20. Januar 1983 (GBl. I Nr. 4 S. 29 bzw. 
33) wurden bereits im Zusammenhang mit dem Gesetz behandelt 
(vgl. J. Mandel/B. Schauss/N. König, „Weitere Ausgestaltung des 
Schutzes vor übertragbaren Krankheiten beim Menschen“, NJ 1983, 
Heft 3, S. 113 ff.).

1 Zu der mit dieser АО außer Kraft gesetzten АО vom 26. Oktober 
1981 (GBl. I Nr. 34 S. 401) vgl. die Gesetzgebungsübersicht in NJ 
1982, Heft 2, S. 77.

2 Zur bisher geltenden 2. DB zur 5. DVO zum Landeskulturgesetz 
vom 1. Juli 1974 vgl. die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1974, Heft 21, 
S. 656.

3 Vgl. P. Verner, Aus dem Bericht des Politbüros an die 4. Tagung 
des Zentralkomitees der SED, Berlin 1982, S. 39 f.; H. Axen, Aus 
dem Bericht des Politbüros an die 5. Tagung des Zentralkomitees 
der SED, Berlin 1982, S. 31 f.

4 Mit dieser АО wird die АО über die Planung, Finanzierung und 
Abrechnung von Zuwendungen des Staates gegenüber sozialisti
schen Wohnungsbaugenossenschaften im Haushalt der örtlichen 
Staatsorgane vom 19. Juni 1974 (GBl. I Nr. 33 S. 323) außer Kraft 
gesetzt.

5 Vgl. hierzu u. а. K. Heuer, „Neues Vertragsgesetz - Vervollkomm
nung des Wirtschaftsrechts“, NJ 1982, Heft 6, S. 245 ff., sowie 
Wirtschaftsrecht 1982, Heft 2, S. 66 ff.

6 Vgl. zum SHSG die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1976, Heft 9, 
S. 263.

7 Vgl. hierzu die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1976, Heft 9, S. 267.

Erfahrungen aus der Praxis

Arbeit mit Bürgen
Eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die 
gesellschaftlichen Kräfte, die durch Bürgschaft (§ 31 StGB) 
an der Verwirklichung von Strafen ohne Freiheitsentzug mit- 
wirken. Im Bezirk Halle werden jährlich durch die Gerichte 
etwa 600 Bürgschaften bestätigt. Größter Wert ist deshalb 
auf die Auswahl, Vorbereitung und ein fortlaufendes Zusam
menwirken mit diesen über den eigentlichen Strafprozeß 
hinaus in Gestalt konkreter Bewährungshilfe tätigen Werk
tätigen und ihren Kollektiven zu legen.

Um die Arbeit mit Bürgschaften in den notwendigen und 
geeigneten Fällen zu fördern, vor allem aber um sie inhalt
lich noch wirkungsvoller zu gestalten, führen die Justiz- und 
Untersuchungsorgane der Stadt Halle schon seit mehreren 
Jahren Erfahrungsaustausche mit Bürgen der Kollektive 
bzw. Einzelbürgen durch.

Die Beratungen finden mehrmals im Jahr mit jeweils 
20 Werktätigen statt. Für die Auswahl des Personenkreises 
durch den Staatsanwalt der Stadt (das hat sich unter den

Bedingungen dieser Großstadt bewährt) ist bestimmend, 
daß Kollektive oder Einzelbürgen aus Produktions-, Ver
kehrs- und Dienstleistungsbetrieben sowie aus Schulen ver
treten sind. Man konzentriert sich nicht auf bestimmte 
Deliktsgruppen. Die Auswahl wird auch unabhängig davon 
getroffen, ob zum Zeitpunkt der Beratung beim Verurteilten 
der Erziehungserfolg schon eingetreten ist oder nicht.

An den Beratungen nehmen außer dem Staatsanwalt der 
Stadt die Direktoren der Stadtbezirksgerichte, Vertreter der 
Untersuchungsorgane, des sozialistischen Jugendverbandes 
sowie der Volksbildung teil.

Die betreffenden Kollektive oder Einzelbürgen werden mit 
der Einladung gebeten, sich in der Beratung u. a. dazu zu 
äußern, ob sie durch die Untersuchungs- bzw. Justizorgane 
ausreichend mit den Rechten und Pflichten aus der Bürg
schaft vertraut gemacht wurden, welche positiven oder nega
tiven Erfahrungen sie bei der Realisierung der Bürgschaft 
gemacht haben und was für Möglichkeiten sie sehen, die 
Wirksamkeit dieser Form der Mitwirkung der Werktätigen 
am Strafverfahren weiter zu erhöhen.

Die Erfahrungsaustausche werden auch zur Würdigung der


